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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein elektronisches Kommunikationsgerät (1), umfassend ei-
ne Systemplatine (2) mit darauf angeordneten Komponen-
ten (3, 4, 7, 8, 10) des elektronischen Kommunikationsge-
räts (1), umfassend wenigstens einen Kommunikationsan-
schluss (7), einen mit dem Kommunikationsanschluss (7)
elektrisch gekoppelten ersten Steckverbinder (10), einen mit
dem ersten Steckverbinder (10) elektrisch gekoppelten ers-
ten Übertrager (8) und eine mit dem ersten Übertrager (8)
elektrisch koppelbare Kommunikationsvorrichtung (4). Der
erste Steckverbinder (10) ist zum wahlweisen Anschluss
wenigstens eines Überbrückungselements oder einer Zu-
satzplatine (13) eingerichtet, sodass im Falle des Anschlus-
ses wenigstens eines Überbrückungselements eine direkte
elektrische Verbindung zwischen dem Kommunikationsan-
schluss (7) und dem ersten Übertrager (8) hergestellt wird
und im Fall des Anschlusses einer Zusatzplatine (13) eine
indirekte elektrische Verbindung über wenigstens eine auf
der Zusatzplatine (13) angeordnete Zusatzkomponente zwi-
schen dem Kommunikationsanschluss (7) und der Kommu-
nikationsvorrichtung (4) hergestellt wird.
Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Zusatzplatine (13)
zum Anschluss an ein derartiges elektronisches Kommuni-
kationsgerät (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Kom-
munikationsgerät umfassend eine Systemplatine mit
darauf angeordneten Komponenten des elektroni-
schen Geräts und insbesondere ein so genanntes
Power-over-Ethernet-Endgerät. Die Erfindung betrifft
des Weiteren eine Zusatzplatine zum Anschluss an
wenigstens einen Steckverbinder eines an ein Kom-
munikationsnetzwerk anschließbaren elektronischen
Kommunikationsgeräts.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Viel-
zahl von elektronischen Kommunikationsgeräten
bekannt. So genannte Power-over-Ethernet-(PoE)-
Endgeräte können über eine zur Kommunikation ge-
nutzten Ethernet-Verbindung zusätzlich auch mit ei-
ner Versorgungsspannung versorgt werden, sodass
die Vorsehung eines weiteren Anschlusskabels, ins-
besondere eines Netzkabels, oder eines weiteren,
externen Netzteils nicht erforderlich ist.

[0003] Trotz der grundsätzlichen Vorteile einer Fern-
speisung von elektronischen Kommunikationsgerä-
ten wird eine derartige Fernspeisung in der Praxis bei
nur einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Kom-
munikationsgeräten genutzt, bei denen eine lokale
Speisung des Kommunikationsgeräts mit einer Ver-
sorgungsspannung nicht möglich oder gewünscht ist.
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass im
Falle der Nutzung in der Regel ein gesamtes Kommu-
nikationsnetzwerk PoE-fähig gemacht werden muss
und die Länge der einzelnen Verbindungsleitungen
beschränkt ist.

[0004] Bei einer Vollbestückung einer Systemplatine
eines elektronischen Kommunikationsgeräts mit allen
für eine Fernspeisung über ein Kommunikationsnetz-
werk erforderlichen Komponenten kommt es notwen-
digerweise zu einem Effizienzverlust sowohl für den
Hersteller als auch für den Benutzer des Kommuni-
kationsgeräts.

[0005] Aus dem Stand der Technik sind daher elek-
tronische Kommunikationsgeräte mit nachrüstbaren
PoE-Komponenten bekannt. Beispielsweise ist zu
dem so genannten Thin Client Computer „Futro X“
des Herstellers Fujitsu Technology Solutions GmbH
ein nachträglich einbaubares PoE-Modul mit der Be-
zeichnung „D3200“ erhältlich. Das PoE-Modul um-
fasst insbesondere einen Schaltwandler zum Um-
wandeln einer über einen Kommunikationsanschluss
bereitgestellten Fernspeisespannung in eine lokale
Versorgungsspannung. Auf der Systemplatine des
Thin Clients Computers selbst ist ein Übertrager zum
Entkoppeln eines Ethernet-Anschlusses von einem
Ethernet-Modul, das ebenfalls auf der Systemplatine
angeordnet ist, vorhanden. Trotz des grundsätzlichen
modularen Ansatzes der bekannten Lösung, ist die
Systemplatine immer noch verhältnismäßig aufwen-

dig, da sie zumindest einige PoE-fähige Komponen-
ten umfasst.

[0006] Die US 2010/0106984 A1 betrifft eine ge-
meinsam genutzte Schnittstellenvorrichtung für PoE
und ein drahtloses Netzwerkmodul, umfassend ein
Motherboard und eine Schnittstellenvorrichtung, die
zum Einfügen einer PoE-Karte oder einer drahtlosen
Schnittstellenkarte verwendet wird. Das Motherboard
enthält eine Ethernet-Verbindungsschnittstelle, eine
Signalverarbeitungseinheit, eine logische Umwand-
lungseinheit und eine externe Stromversorgungs-
schnittstelle. Die PoE-Karte filtert über die Ethernet-
Verbindungsschnittstelle bereitgestellte Signale von
einem externen Netzwerk, um deren Energie zu er-
fassen. Die eingefangene Energie wird an die Schnitt-
stellenvorrichtung zurückgeführt und über die logi-
sche Umwandlungseinheit zur Verwendung an die
Hauptplatine übertragen. Zur gleichen Zeit beginnen
ein Netzwerksignalverarbeitungschip und der Mikro-
prozessor der Signalverarbeitungseinheit damit, die
Netzwerksignale zu verarbeiten.

[0007] Die US 2011/0217873 A1 betrifft ein Verfah-
ren und ein System für einen Anschlussteil mit in-
tegrierter Power-over-Ethernet-Funktionalität. In die-
ser Hinsicht können eine oder mehrere Schaltungen
und/oder Prozessoren, die sich innerhalb und/oder
an einem Anschlussteil befinden, dazu dienen, eine
Versorgungsleistung zu verwalten, die über ein Ka-
bel basierend auf Eigenschaften des Anschlussteils
und/oder Eigenschaften des Kabels geliefert wird.
Das Kabel kann die Versorgungsleistung übertragen,
während es gleichzeitig Datenübertragungen durch-
führt. Insbesondere zeigen die Fig. 2A und Fig. 2B
Schaltungen zum Anschluss eines PoE-Leistungs-
moduls an primäre Spulen eines Übertragers.

[0008] Somit besteht eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung darin, ein alternatives Aufbaukonzept
für ein elektronisches Kommunikationsgerät zu be-
schreiben, das bevorzugt zu einer besseren Ener-
gieeffizienz des Gesamtsystems führt. Bevorzugt soll
sich das Kommunikationsgerät leicht von einer loka-
len Speisung auf eine Fernspeisung umrüsten las-
sen.

[0009] Die oben genannte Aufgabe wird gemäß
einem ersten Aspekt der Erfindung durch ein
elektronisches Kommunikationsgerät, beispielswei-
se ein Power-over-Ethernet-Endgerät, umfassend ei-
ne Systemplatine mit darauf angeordneten Kom-
ponenten des elektronischen Kommunikationsge-
räts gelöst. Dabei umfassen die Komponenten we-
nigstens einen Kommunikationsanschluss, einen mit
dem Kommunikationsanschluss elektrisch gekoppel-
ten ersten Steckverbinder, einen mit dem ersten
Steckverbinder elektrisch gekoppelten ersten Über-
trager zur Entkopplung von über den Kommunika-
tionsanschluss übertragenen elektrischen Signalen
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und eine mit dem ersten Übertrager elektrisch koppel-
bare Kommunikationsvorrichtung. Der erste Steck-
verbinder ist zum wahlweisen Anschluss wenigstens
eines Überbrückungselements oder einer Zusatzpla-
tine eingerichtet, sodass im Fall des Anschlusses we-
nigstens eines Überbrückungselements eine direk-
te elektrische Verbindung zwischen dem Kommuni-
kationsanschluss und dem ersten Übertrager herge-
stellt wird. Im Fall des Anschlusses einer Zusatzpla-
tine wird eine indirekte elektrische Verbindung über
wenigstens eine auf der Zusatzplatine angeordnete
Zusatzkomponente zwischen dem Kommunikations-
anschluss und der Kommunikationsvorrichtung her-
gestellt.

[0010] Durch die oben genannte Anordnung können
sämtliche Komponenten, die besondere Anforderun-
gen an eine Fernspeisung über ein Kommunikations-
netzwerk stellen, auf eine Zusatzplatine ausgelagert
werden. In dem weitaus häufigeren Fall, dass keine
Fernspeisung gewünscht ist, kann ein auf der Sys-
templatine angeordneter Kommunikationsanschluss
unter Verwendung eines einfachen Überbrückungs-
elements und eines einfachen Übertragers zur elek-
trischen Entkopplung von über den Kommunikations-
anschluss übertragenen elektrischen Signalen mit
einer ebenfalls auf der Systemplatine angeordne-
ten Kommunikationsvorrichtung verbunden werden.
Für den weniger häufigen Fall, dass eine Fernspei-
sung über ein Kommunikationsnetzwerk gewünscht
ist, können die von dem Kommunikationsanschluss
erhaltenen Signale bereits vor dem ersten Übertrager
auf eine Zusatzplatine vorverarbeitet werden. Auf der
Zusatzplatine können dann PoE-kompatible Kompo-
nenten, wie beispielsweise ein PoE-fähiger Übertra-
ger zur Aufteilung der eingehenden elektrischen Si-
gnale bereitgestellt werden. Das dabei mitgeführte
Kommunikationssignal wird in diesem Fall indirekt
über die Zusatzplatine zurück an die Kommunikati-
onsvorrichtung der Systemplatine geleitet.

[0011] Gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist der erste Übertrager elektrisch fest mit der
Kommunikationsvorrichtung gekoppelt und im Fall
des Anschlusses einer Zusatzplatine wird eine elek-
trische Verbindung zwischen der auf der Zusatzplati-
ne angeordneten Zusatzkomponente über den ersten
Steckverbinder und den auf der Systemplatine ange-
ordneten ersten Übertrager zu der Kommunikations-
vorrichtung hergestellt. Bei dieser sehr einfach aufge-
bauten Anordnung dient die Zusatzplatine zum Ein-
schleifen einer zusätzlichen Komponente eines an-
sonsten umgeänderten elektrischen Verbindungspfa-
des der Systemplatine.

[0012] In einer alternativen Ausgestaltung weist die
Systemplatine des Weiteren einen mit dem ers-
ten Übertrager und der Kommunikationsverbindung
elektrisch gekoppelten zweiten Steckverbinder auf,
wobei im Fall des Anschlusses wenigstens eines

Überbrückungselements eine elektrische Verbindung
zwischen dem ersten Übertrager über den zwei-
ten Steckverbinder zu der Kommunikationsverbin-
dung hergestellt wird. Im Fall eines Anschlusses der
Zusatzplatine wird eine elektrische Verbindung zwi-
schen der auf der Zusatzplatine angeordneten Zu-
satzkomponente über den zweiten Steckverbinder
unter Umgehung des ersten Übertragers zu der auf
der Systemplatine angeordneten Kommunikations-
vorrichtung hergestellt. Ein derartiger Ansatz besitzt
den Vorteil, dass die im Falle einer Fernspeisung
gegebenenfalls nicht mehr erforderliche galvanische
Trennung durch den ersten Übertrager elektrisch um-
gangen werden kann.

[0013] In wenigstens einer Ausgestaltung umfasst
das elektronische Kommunikationsgerät des Weite-
ren eine an den ersten Steckverbinder angeschlosse-
ne Zusatzplatine, wobei die wenigstens eine auf der
Zusatzplatine angeordnete Zusatzkomponente einen
zweiten Übertrager umfasst. Auf diese Weise kann
in ein elektronisches Kommunikationsgerät auf einfa-
che Weise ein Übertrager nachgerüstet werden, der
für einen zur Fernspeisung genutzten Gleichspan-
nungsanteil geeignet ist.

[0014] Bevorzugt ist die Sättigungsflussdichte des
ersten Übertragers kleiner als die Sättigungsfluss-
dichte des zweiten Übertragers. Dadurch kann der
immer vorhandene erste Übertrager und insbesonde-
re sein Kern kleiner ausgestaltet werden als der Kern
des nur optional nachzurüstenden, zweiten Übertra-
gers.

[0015] In wenigstens einer Ausgestaltung weist die
Zusatzplatine des Weiteren einen Schaltwandler
zum Umwandeln einer über den Kommunikationsan-
schluss und den ersten Steckverbinder bereitgestell-
ten ersten Fernspeisespannung in eine Versorgungs-
spannung zur Versorgung wenigstens einer Kompo-
nente der Systemplatine auf. Auf diese Weise kön-
nen praktisch alle zur Fernspeisung des Kommunika-
tionsgeräts zusätzlich erforderlichen Komponenten
auf der Zusatzplatine angeordnet werden.

[0016] In wenigstens einer Ausgestaltung umfasst
das elektronische Kommunikationsgerät weiter ei-
nen an den ersten Steckverbinder angeschlossenen
Kurzschlussstecker, der wenigstens eine erste, elek-
trisch mit dem ersten Kommunikationsanschluss ver-
bundene Signalleitung direkt mit einer zweiten, elek-
trisch mit dem ersten Übertrager verbundenen Si-
gnalleitun verbindet. Durch das Verbinden der Si-
gnalleitungen über einen Kurzschlussstecker kann
eine elektrisch direkte und technisch besonders ein-
fach und kostengünstige Verbindung zwischen dem
Kommunikationsanschluss und dem ersten Übertra-
ger hergestellt werden.
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[0017] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Zusatzplatine zum Anschluss
an wenigstens einen ersten Steckverbinder eines an
ein Kommunikationsnetzwerk anschließbaren elek-
tronischen Kommunikationsgeräts gemäß dem ers-
ten Aspekt offenbart. Die Zusatzplatine weist we-
nigstens einen ersten Gegensteckverbinder zum An-
schluss der Zusatzplatine an den wenigstens einen
ersten Steckverbinder des elektronischen Kommuni-
kationsgeräts, wenigstens einen PoE-fähigen Über-
trager mit wenigstens einer primären Wicklung und
wenigstens einer sekundären Wicklung und wenigs-
tens einen Schaltwandler zum Umwandeln einer über
den ersten Gegensteckverbinder bereitgestellten ers-
ten Fernspeisespannung in eine Versorgungsspan-
nung zur Versorgung wenigstens einer Komponen-
te des elektronischen Geräts auf. Dabei ist die we-
nigstens eine primäre Wicklung elektrisch mit dem
ersten Gegensteckverbinder gekoppelt und die we-
nigstens eine sekundäre Wicklung ist elektrisch mit
dem ersten Gegensteckverbinder oder einem zwei-
ten Gegensteckverbinder der Zusatzplatine gekop-
pelt und dazu eingerichtet, ein Kommunikationssi-
gnal des Kommunikationsnetzwerks zurück an wei-
tere Kontakte des ersten Gegensteckerbinders oder
des zweiten Gegensteckverbinders zu leiten.

[0018] Eine derartige Zusatzplatine eignet sich zur
Nachrüstung einer PoE-Funktionalität in dem elek-
tronischen Kommunikationsgerät gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung.

[0019] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den angehängten Patentansprüchen
sowie der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen offenbart. Die Erfindung wird nach-
folgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Be-
zugnahme auf die angehängten Figuren beschrie-
ben. Dabei werden gleiche Bezugszeichen für glei-
che oder gleichartige Komponenten unterschiedli-
cher Ausgestaltungen verwendet. In den Figuren zei-
gen:

Fig. 1 einen schematischen Schaltplan eines
elektronischen Kommunikationsgeräts gemäß
einer ersten Ausgestaltung der Erfindung und

Fig. 2 einen schematischen Schaltplan eines
elektronischen Kommunikationsgeräts gemäß
einer zweiten Ausgestaltung der Erfindung.

[0020] Fig. 1 zeigt schematisch den Schaltplan ei-
nes elektronischen Kommunikationsgeräts 1. Im Aus-
führungsbeispiel handelt es sich dabei beispielswei-
se um einen so genannten Thin Client Computer. Al-
ternativ kann es sich jedoch auch um andere Kommu-
nikationsgeräte wie beispielsweise ein PoE-fähiges
IP-Telefon, einen digitalen Medienspieler oder um ei-
ne Netzwerkkomponente, wie beispielsweise einen
WLAN-Access Point, handeln.

[0021] Das elektronische Kommunikationsgerät 1
umfasst eine Systemplatine 2, auf der verschiede-
ne Komponenten zur elektronischen Datenverarbei-
tung angeordnet sind. Im dargestellten Ausführungs-
beispiel umfasst die Systemplatine 2 unter ande-
rem einen Prozessor 3 sowie eine damit verbunde-
ne Kommunikationsvorrichtung 4. Bei der Kommuni-
kationsvorrichtung 4 handelt es sich beispielsweise
um einen Ethernet-Schnittstellen-Controller. Selbst-
verständlich ist es auch möglich, dass die Kompo-
nenten 3 und 4 in einem einzelnen Chip, beispiels-
weise einem so genannten System-ona-Chip (SoC)
zusammengefasst sind. Zu ihrem Betrieb benötigen
sowohl der Prozessor 3 als auch die Kommunika-
tionsvorrichtung 4 eine Versorgungsspannung. Die-
se wird im Ausführungsbeispiel über einen Versor-
gungsspannungsanschluss 5, beispielsweise in Form
eines Steckverbinders, bereitgestellt.

[0022] Das elektronische Kommunikationsgerät 1
ist über einen Kommunikationsanschluss 7 mit ei-
nem Kommunikationsnetzwerk 6 verbunden. Im Aus-
führungsbeispiel kann das Kommunikationsgerät 1
beispielsweise über einen so genannten RJ45-An-
schluss und ein entsprechendes LAN-Kabel mit ei-
ner Netzwerkbuchse, beispielsweise einer lokalen
Netzwerkinstallation oder einem lokalen Router oder
Switch, verbunden werden. Zur Vermeidung von
Beschädigungen des Kommunikationsgeräts 1 und
insbesondere der Kommunikationsvorrichtung 4 ist
der Kommunikationsanschluss 7 nicht direkt mit der
Kommunikationsvorrichtung 4 verbunden. Stattdes-
sen ist auf der Systemplatine 2 ein zwischengeschal-
teter erster Steckverbinder 10 sowie ein erster Über-
trager 8 angeordnet, der im Wesentlichen zur galva-
nischen Trennung des Kommunikationsnetzwerks 6
von dem Kommunikationsgerät 1 dient. Sekundärsei-
tig ist der Übertrager 8 über entsprechende Leiter-
bahnen elektrisch fest mit der Kommunikationsvor-
richtung 4 verbunden.

[0023] In der Fig. 1 ist eine erste Ausstattungsvari-
ante, beispielsweise bei Lieferung des Kommunika-
tionsgeräts 1, durch gestrichelte Linien angedeutet.
In dieser Konfiguration überbrückt ein Kurzschluss-
stecker 9 eine Mehrzahl von Steckkontakten des
ersten Steckverbinders 10 der Systemplatine 2, so
dass der Kommunikationsanschluss 7 primärseitig
mit dem ersten Übertrager 8 verbunden ist. Ohne An-
schluss des Kurzschlusssteckers 9 sind die einzel-
nen Signalleitungen zwischen dem Kommunikations-
anschluss 7 und dem ersten Übertrager 8 dagegen
voneinander getrennt, sodass eine Kommunikation
nicht stattfinden kann. Zur Stromversorgung ist in die-
ser Ausstattungsvariante ein zusätzliches Netzteil 11
erforderlich. Hierzu ist das Netzteil 11 beispielsweise
an eine primäre Netzwechselspannung eines öffent-
lichen Stromversorgungsnetzwerks 12 angeschlos-
sen. Im dargestellten Ausführungsbeispiels handelt
es sich bei dem Netzteil 11 um ein externes Netzteil,
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das die Versorgungsspannung über denselben Ver-
sorgungsanschluss 5 bereitgestellt. Alternativ kann
auch ein internes, gegebenenfalls sogar auf der Sys-
templatine 2 angeordnetes, Netzteil 11 Verwendung
finden. Zudem kann die Versorgungsspannung auch
über einen anderen Steckverbinder bereitstellt wer-
den.

[0024] In einer alternativen Ausstattungsvariante er-
folgt die Versorgung des Kommunikationsgeräts 1 mit
der Versorgungsspannung dagegen über eine eben-
falls in der Fig. 1 dargestellte Zusatzplatine 13 des
elektronischen Kommunikationsgeräts 1. Bei der Zu-
satzplatine 13 kann es sich beispielsweise um eine
interne Erweiterungskarte eines Thin Client Compu-
ters handeln, die bei Bedarf, d. h. bei Anschluss des
Kommunikationsgeräts 1 an ein PoE-fähiges Kom-
munikationsnetzwerk 6, nachgerüstet wird. In diesem
Fall kann auf die Vorsehung der Komponenten 9, 11
und 12 verzichtet werden. Stattdessen wird die Zu-
satzkarte 13 bevorzugt direkt auf den ersten Steck-
verbinder 10 aufgesteckt. Alternativ ist es selbstver-
ständlich auch möglich, eine Kabelverbindung zwi-
schen dem ersten Steckverbinder 10 und der Zusatz-
platine 13 vorzusehen.

[0025] Im beschriebenen Ausführungsbeispiel um-
fasst die Zusatzplatine 13 im Wesentlichen einen
zweiten Übertrager 14, einen ersten Gegensteck-
verbinder 15 sowie einen Schaltwandler 16. Im Be-
trieb ist der Gegensteckverbinder 15 mit dem Steck-
verbinder 10 verbunden. Auf diese Weise gelangt
das Eingangssignal des Kommunikationsanschlus-
ses 7 direkt an eine primäre Wicklung 17 des zwei-
ten Übertragers 14. Bereits auf Seiten der primä-
ren Wicklung 17 wird über entsprechende Anschlüs-
se ein Gleichspannungsanteil des Eingangssignals
abgegriffen und dem Schaltwandler 16 zugeführt.
Aus Gründen der einfachen Darstellung ist in der
Fig. 1 nur ein Abgriff des ersten Adernpaares darge-
stellt. Ein weiterer Eingang des Schaltwandler 16 ist
mit einem Abgriff eines weiteren, nicht dargestellten
Adernspaars verbunden. Sekundärseitig weist der
zweite Übertrager 14 eine weitere Wicklung 18 auf,
über den das eigentliche Nutzsignal, d. h. das Kom-
munikationssignal gemäß beispielsweise dem Ether-
net-Standard, zurück an weitere Kontakte des ersten
Gegensteckverbinders 15 geleitet wird. Von dort ge-
langt es über den ersten Steckverbinder 10 zurück zu
dem ersten Übertrager 8 und weiter zu der Kommuni-
kationsvorrichtung 4. Am Ausgang des Schaltwand-
lers 16 wird die Versorgungsspannung für die Sys-
templatine 2 bereitgestellt, die beispielsweise über ei-
nen entsprechenden Steckverbinder 24 der Zusatz-
platine 13 an den Versorgungsanschluss 5 abgege-
ben wird.

[0026] Im beschriebenen Ausführungsbeispiel un-
terscheiden sich die beiden Übertrager 8 und 14
insbesondere in ihrer Dimensionierung. Wegen des

eingangsseitig im PoE-Fall vorhandenen Gleich-
spannungsanteils und gegebenenfalls vorhandenen
Asymmetrien der zum Anschluss verwendeten Netz-
werkkabel wird der zweite Übertrager 14 elektrisch
höher belastet. Dementsprechend ist ein verhältnis-
mäßig groß dimensionierter Transformatorkern mit
einer relativ hohen Sättigungsflussdichte erforderlich,
um den Anforderungen des PoE-Standards zu ge-
nügen. Dagegen kann der erste Übertrager 8 mit ei-
nem verhältnismäßig einfachen und kleinen Kern mit
einer niedrigeren Sättigungsflussdichte ausgestattet
werden. Sowohl im Betrieb mit dem vorgeschalteten
zweiten Übertrager 14 als auch im reinen Netzwerk-
betrieb ohne eine Fernspeisung fällt dabei primär-
seitig an dem ersten Übertrager 8 kein Gleichspan-
nungsanteil an, der zu einer Sättigung seines Kerns
führen würde.

[0027] Fig. 2 zeigt eine alternative Ausgestaltung
eines erfindungsgemäßen Kommunikationsgeräts 1.
In der dargestellten Ausführungsform umfasst das
Kommunikationsgerät 1 eine Systemplatine 2 sowie
eine Zusatzplatine 13. Die auf den Platinen 2 und
13 angeordneten Komponenten entsprechend weit-
gehend den Komponenten gemäß dem Ausführungs-
beispiel nach Fig. 1 und werden daher nicht er-
neut im Detail beschrieben. Die Ausgestaltung ge-
mäß Fig. 2 unterscheidet sich von der Ausgestal-
tung gemäß Fig. 1 dadurch, dass die Verbindung zwi-
schen der Systemplatine 2 und der Zusatzplatine 13
über zwei getrennte Steckverbinder 10 und 19 und
entsprechende Gegensteckverbinder 15 und 20 er-
folgt. der zweite Steckverbinder 19 dient insbeson-
dere für eine Trennung der elektrischen Verbindung
zwischen dem ersten Übertrager 8 und der Kommu-
nikationsvorrichtung 4

[0028] Wie in der Fig. 2 dargestellt, dient der ers-
te Steckverbinder 10 zum Verbinden des Kommu-
nikationsanschlusses 7 entweder mit einer primären
Wicklung 22 des ersten Übertragers 8 der System-
platine 2 oder der primären Wicklung 17 des zwei-
ten Übertragers 14 der Zusatzplatine 13. Dagegen
dient der zweite Steckverbinder 19 zur Verbindung
der Kommunikationsvorrichtung 4 entweder mit einer
sekundären Wicklung 23 des ersten Übertragers 8
oder mit der sekundären Wicklung 18 des zweiten
Übertragers 14. In dieser Ausgestaltung wird der ers-
te Übertrager 8 somit bei Anschluss der Zusatzpla-
tine 13 komplett überbrückt und durch den zweiten
Übertrager 14 ersetzt. Ansonsten entsprechen Auf-
bau und Funktionsweise des Kommunikationsgeräts
1 dem Aufbau und der Funktionsweise gemäß der
ersten Ausgestaltung.

[0029] Es wird darauf hingewiesen, dass in den
Figuren aus Gründen der einfacheren Darstellung
nur ein einzelnes Adernpaar der Kommunikationsvor-
richtung 4 beziehungsweise des Kommunikationsan-
schlusses 7 dargestellt ist. In der Praxis verwenden
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insbesondere aktuelle Ethernet-Verbindungen bis zu
vier Adernpaare und somit insgesamt acht Leitungen.
Entsprechend sind die Steckverbinder 10 und 19, die
Gegensteckverbinder 15 bis 20 sowie die Übertrager
8 und 14 mehrpolig vorzusehen, um eine galvanische
Trennung eines jeden Adernpaares sicherzustellen.

[0030] In der in der Fig. 2 gestrichelt dargestell-
ten Ausstattungsvariante ohne Fernspeisung werden
zwei Kurzschlussstecker 9 und 21 eingesetzt, um
eine primärseitige Verbindung zwischen dem Kom-
munikationsanschluss 7 und der primären Wicklung
22 des ersten Übertragers 8 beziehungsweise der
sekundären Wicklung 23 des ersten Übertragers 8
und der Kommunikationsvorrichtung 4 herzustellen.
Je nach räumlicher Anordnung der Steckverbinder 10
und 19 sowie der Anzahl der zu verbindenden Signal-
leitungen können alternativ auch ein einzelner mehr
poliger Kurzschlussstecker und/oder ein kombinier-
ter Steckanschluss Verwendung finden. Umgekehrt
kann jede Signalleitung der Steckverbinder 10 und 19
auch über einzelne Kurzschlussbrücken, so genann-
ten Jumper, überbrückt werden. Ebenso ist es auch
möglich, den Versorgungsanschluss 5 und/oder den
Steckverbinder 24 mit den Steckverbindern 10 und
19 beziehungsweise den Gegensteckverbindern 15
und 20 zu kombinieren. Schließlich kann das Netz-
teil 11 ebenfalls auf der Systemplatine 2 angeordnet
werden.

Bezugszeichenliste

1 Kommunikationsgerät

2 Systemplatine

3 Prozessor

4 Kommunikationsvorrichtung

5 Versorgungsanschluss

6 Kommunikationsnetzwerk

7 Kommunikationsanschluss

8 erster Übertrager

9 erster Kurzschlussstecker

10 erster Steckverbinder

11 Netzteil

12 Stromversorgungsnetzwerk

13 Zusatzplatine

14 zweiter Übertrager

15 erster Gegensteckverbinder

16 Schaltwandler

17 primäre Wicklung (des zweiten Übertra-
gers)

18 sekundäre Wicklung (des zweiten Übertra-
gers)

19 zweiter Steckverbinder

20 zweiter Gegensteckverbinder

21 zweiter Kurzschussstecker

22 primäre Wicklung (des ersten Übertragers)

23 sekundäre Wicklung (des ersten Übertra-
gers)

24 Steckverbinder

Patentansprüche

1.    Elektronisches Kommunikationsgerät (1), um-
fassend eine Systemplatine (2) mit darauf angeord-
neten Komponenten (3, 4, 7, 8, 10) des elektroni-
schen Kommunikationsgeräts (1),
- wobei die Komponenten (3, 4, 7, 8, 10) wenigs-
tens einen Kommunikationsanschluss (7), einen mit
dem Kommunikationsanschluss (7) elektrisch gekop-
pelten ersten Steckverbinder (10), einen mit dem ers-
ten Steckverbinder (10) elektrisch gekoppelten ers-
ten Übertrager (8) zur Entkopplung von über den
Kommunikationsanschluss (7) übertragenen Signa-
len und eine mit dem ersten Übertrager (8) elektrisch
koppelbare Kommunikationsvorrichtung (4) umfas-
sen;
- und der erste Steckverbinder (10) zum wahlwei-
sen Anschluss wenigstens eines Überbrückungsele-
ments oder einer Zusatzplatine (13) eingerichtet ist,
sodass
- im Fall des Anschlusses wenigstens eines Über-
brückungselements eine direkte elektrische Verbin-
dung zwischen dem Kommunikationsanschluss (7)
und dem ersten Übertrager (8) hergestellt wird, und
- im Fall des Anschlusses einer Zusatzplatine (13)
eine indirekte elektrische Verbindung über wenigs-
tens eine auf der Zusatzplatine angeordnete Zusatz-
komponente (14) zwischen dem Kommunikationsan-
schluss (7) und der Kommunikationsvorrichtung (4)
hergestellt wird.

2.   Elektronisches Kommunikationsgerät (1) nach
Anspruch 1,
- wobei der erste Übertrager (8) elektrisch fest mit der
Kommunikationsvorrichtung (4) gekoppelt ist; und
- im Fall des Anschlusses einer Zusatzplatine (13)
eine elektrische Verbindung zwischen der auf der
Zusatzplatine (13) angeordneten Zusatzkomponente
(14) über dem ersten Steckverbinder (10) und den
auf der Systemplatine angeordneten ersten Übertra-
ger (8) zu der Kommunikationsvorrichtung (4) herge-
stellt wird.

3.   Elektronisches Kommunikationsgerät (1) nach
Anspruch 1,
- wobei die Systemplatine (2) des Weiteren einen mit
dem ersten Übertrager (8) und der Kommunikations-
vorrichtung (4) elektrisch gekoppelten zweiten Steck-
verbinder (19) aufweist;
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- im Fall des Anschlusses wenigstens eines Über-
brückungselements eine elektrische Verbindung zwi-
schen dem ersten Übertrager (8) über den zweiten
Steckverbinder (19) zu der Kommunikationsvorrich-
tung (4) hergestellt wird; und
- im Fall des Anschlusses einer Zusatzplatine (13)
eine elektrische Verbindung zwischen der auf der
Zusatzplatine (13) angeordneten Zusatzkomponen-
te (14) über den zweiten Steckverbinder (19) unter
Umgehung des ersten Übertragers (8) zu der auf
der Systemplatine (2) angeordneten Kommunikati-
onsvorrichtung (4) hergestellt wird.

4.   Elektronisches Kommunikationsgerät (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, weiter umfassend eine
an den ersten Steckverbinder (10) angeschlossene
Zusatzplatine (13), wobei die wenigstens eine auf der
Zusatzplatine (13) angeordnete Zusatzkomponente
einen zweiten Übertrager (14) umfasst.

5.   Elektronisches Kommunikationsgerät (1) nach
Anspruch 4, wobei die Sättigungsflussdichte des ers-
ten Übertragers (8) kleiner als die Sättigungsfluss-
dichte des zweiten Übertragers (14) ist.

6.   Elektronisches Kommunikationsgerät (1) nach
Anspruch 4 oder 5, wobei das elektronische Gerät (1)
ein Power-over-Ethernet-Endgerät ist.

7.   Elektronisches Kommunikationsgerät nach ei-
nem der Ansprüche 4 bis 6, wobei die Zusatzplatine
(13) des Weiteren einen Schaltwandler (16) zum Um-
wandeln einer über den Kommunikationsanschluss
(7) und den ersten Steckverbinder (10) bereitgestell-
ten ersten Fernspeisespannung in eine Versorgungs-
spannung zur Versorgung wenigstens einer Kompo-
nente (3, 4) der Systemplatine (2) aufweist.

8.   Elektronisches Kommunikationsgerät (1) nach
Anspruch 7, wobei die Systemplatine (2) wenigstens
einen dritten Steckverbinder zum Einspeisen der von
dem Schaltwandler (16) der Zusatzplatine (13) bereit-
gestellten Versorgungsspannung aufweist.

9.   Elektronisches Kommunikationsgerät (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, weiter umfassend ei-
nen an den ersten Steckverbinder (10) angeschlos-
senen Kurzschlussstecker (9), der wenigstens eine
erste, elektrisch mit dem ersten Kommunikationsan-
schluss (7) verbundene Signalleitung direkt mit einer
zweiten, elektrisch mit dem ersten Übertrager (8) ver-
bundenen Signalleitung verbindet.

10.  Zusatzplatine (13) zum Anschluss an wenigs-
tens einen ersten Steckverbinder (10) eines an ein
Kommunikationsnetzwerk (6) anschließbaren elek-
tronischen Kommunikationsgeräts (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, aufweisend:
- wenigstens einen ersten Gegensteckverbinder (15)
zum Anschluss der Zusatzplatine (13) an den wenigs-

tens einen ersten Steckverbinder (10) des elektroni-
schen Kommunikationsgeräts (1);
- wenigstens einen Power-over-Ethernet-fähigen
Übertrager (14) mit wenigstens einer primären Wick-
lung (17) und wenigstens einer sekundären Wicklung
(18), wobei die wenigstens eine primäre Wicklung
(17) elektrisch mit dem ersten Gegensteckverbinder
(15) gekoppelt ist und die wenigstens eine sekundä-
re Wicklung (18) elektrisch mit dem ersten Gegenste-
ckerbinder (15) oder einem zweiten Gegensteckver-
binder (20) der Zusatzplatine (13) gekoppelt und dazu
eingerichtet ist, ein Kommunikationssignal des Kom-
munikationsnetzwerks (6) zurück an weitere Kontak-
te des ersten Gegensteckerbinders (15) oder des
zweiten Gegensteckverbinders (20) zu leiten; und
- wenigstens einen Schaltwandler (16) zum Umwan-
deln einer über den ersten Gegensteckverbinder (15)
bereitgestellten ersten Fernspeisespannung in einer
Versorgungsspannung zur Versorgung wenigstens
einer Komponente (3, 4) des elektronischen Geräts
(1).

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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